
 

    
 

Bekanntmachung 
 

der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse. 
 
 

Sitzung vom 7. Mai 2026 
 
 
Festsetzung der Dienstaufwandsentschädigung: 

 
für die Erste Bürgermeisterin 

Beschluss: 
Die monatliche Dienstaufwandsentschädigung wird auf 400,00 € festgesetzt.  
 
 
für die Zweite Bürgermeisterin bzw. den Zweiten Bürgermeister 

Beschluss: 
Der Zweite Bürgermeister bzw. die Zweite Bürgermeisterin erhält für seine bzw. ihre 
ehrenamtliche Tätigkeit eine monatliche Aufwandsentschädigung von 500,00 Euro. 
 
Beschluss: 
Im Falle einer längerfristigen Vertretung der Ersten Bürgermeisterin durch den Zweiten 
Bürgermeister bzw. die Zweite Bürgermeisterin erhält dieser bzw. diese eine zusätzliche 
Aufwandsentschädigung von 226,89 Euro pro Tag bzw. 39,30 Euro pro Stunde, maximal 
jedoch bis zum Betrag der monatlichen Grundbezüge des Ersten Bürgermeisters. Die 
jeweiligen Sätze sind der aktuellen beamten- bzw. besoldungsrechtlichen Entwicklung 
anzupassen. 
 
 
für die Dritte Bürgermeisterin bzw. den Dritten Bürgermeister 

Beschluss: 
Der Dritte Bürgermeister bzw. die Dritte Bürgermeisterin erhält für seine bzw. ihre 
ehrenamtliche Tätigkeit eine monatliche Aufwandsentschädigung von 100,00 Euro. Sollte der 
Mindestbetrag in Höhe von € 227,38 zwingend ausgezahlt werden müssen, sollte dieser 
Betrag aus Aufwandsentschädigung festgesetzt werden. 
 
Beschluss: 
Im Falle einer längerfristigen Vertretung des Ersten Bürgermeisters durch den Dritten 
Bürgermeister bzw. die Dritte Bürgermeisterin erhält dieser bzw. diese eine zusätzliche 
Aufwandsentschädigung von 226,89 Euro pro Tag bzw. 39,30 Euro pro Stunde, maximal 
jedoch bis zum Betrag der monatlichen Grundbezüge des Ersten Bürgermeisters. Die 
jeweiligen Sätze sind der aktuellen beamten- bzw. besoldungsrechtlichen Entwicklung 
anzupassen. 
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